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In Vard0 in der Finnmark, dem
äussersten Nordosten Europas, fiel
im 17. Jahrhundert rund ein Drittel
der Bevölkerung Hexenprozessen
zum Opfer. Seit 2011 gedenkt das
Steilneset-Mahnmal von Louise
Bourgeois und Peter Zumthor den
Opfern.
Coverfoto von Andrew Meredith.

Denkmäler
sind Zeichen der Erinne-

rung. Als Teil des öffentlichen
Raums sind uns diese Monumente in
Form von Standbildern, Pärken oder
Stelen vertraut. Aber sind Stätten

und Statuen noch zeitgemäss, können sie sich
ihre Sichtbarkeit erhalten oder sich gar mit neuer
Bedeutung aufladen? Und wenn ja - wie?
In diesem Heft stehen wir drei Gedenkstätten vor,
die einen unterschiedlichen Umgang mit dem
Thema pflegen, deren Ursprung aber ähnlich ist:
Gewalt, Willkür, Terror - ob legitimiert durch
den mittelalterlichen «Hexenhammer», der ab
1486 zu Europas Hexenverfolgungen führte,
oder durch eine islamische Fatwa, die zum Mord
an allen Ungläubigen aufruft, wie bei den Atten-
taten vom 11. September 2001.
Den Opfern ein Andenken zu wahren, aber auch

künftige Generationen durch Mahnung vor
solchen Verbrechen zu schützen, das ist die Auf-
gäbe von Denkmälern und Mahnmalen. Trotz den

heutigen digitalen Möglichkeiten des Erinnerns
ist der Trend zur analogen Gedenkstätte ungebro-
chen. Die Erkenntnis hegt nah, dass es dabei
nicht ausschliesslich um die hehre Intention des

mahnenden Erinnerns geht, sondern auch um
cleveres Standortmarketing und das Spielen auf
der Bewusstseinsklaviatur - der in Beton ge-
gossene Imperativ des Gedenkens lässt sich gut
verkaufen. Wie schwer es dagegen Denkmäler
haben, die an ein positives Ereignis erinnern,
zeigen die seit Jahren andauernden Kontroversen
um das geplante Einheitsdenkmal in Berlin.
Der Erinnerung einen Raum geben - die
Funktion eines Denkmals ist einfach, seine Form
vielschichtig.

Tina CiesZik,
Redaktorin Architektur/Innenarchitektur


	Editorial

